
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 29. Mai 2024

582. Verordnung über die Videoüberwachung von kantonalen 
Immobilien; Neuerlass

I. Die Baudirektion unterbreitet einen Antrag vom 25. Januar 2024 
über den Neuerlass einer Verordnung über die Videoüberwachung von 
kantonalen Immobilien. Der Regierungsrat zieht den Antrag in Bera-
tung und beschliesst die Verordnung (siehe ABl 2024-06-14).

II. Mitteilung an die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


